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BRANDSCHUTZ 

STUTTGART 21 

UNVOLLSTÄNDIG 

UNTAUGLICH 

DURCHGEFALLEN 

? 
Beitrag Dipl.-Ing. Hans 

Heydemann, Ingenieure22 

„Baulicher Brandschutz,  

Verrauchung, Entrauchung“ 

11.03.2015 

Rathaus Stuttgart 

Fraktionsgemeinschaft 

SÖS LINKE PluS 
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Programm 

1. Engelhardt: Die Genehmigungsfähigkeit ist nicht gegeben 

2. Engelhardt: Die angesetzte Zahl der zu entfluchtenden 
 Personen ist zu gering  

3. Engelhardt: Die Engpässe neben den Fluchttreppenräumen 
 verstopfen den Betrieb und sind ungeprüft  

4. Heydemann: Unzulässige Zugeständnisse im  
 baulichen Brandschutz  

5. Heydemann: Unzulässige Annahmen für die Verrauchung  

6. Heydemann: Entrauchungsplanung unfertig und untauglich 

7. Frank: S21 benötigt eine Werkfeuerwehr,  
 das bedeutet Millionenkosten  
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 S-21-BRANDSCHUTZ DURCHGEFALLEN! 

    

 FEHLENDE SICHERHEIT BEI S-21 

   im BRAND- u. KATASTROPHENFALL   

 
 
 Dipl.Ing. Hans Heydemann / Stuttgart 

Ingenieure22  für den Kopfbahnhof 
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BRANDEREIGNISSE BEI DER DB 

►Lt. DB-Statistik 64 Brandfälle jährlich im Reisezug-Verkehr; 

d.h. alle 6 Tage ein Zugbrand bei der DB!             

►Über 50 Zugbrände im Tunnel in Deutschland [seit 1971],               

mehr als 111 Verletzte.  

►Stuttgarter S-Bahn-Tunnel: in vier Jahren mind. 5 Brandfälle! 

►Streckenlänge DB: 34.000 km; davon Tunnel 700 km = 2 %; 

Für Stuttgart-21 sollen 62 km Tunnel neu gebaut werden! 

►  Gesamtes TGV-Netz in Frankreich hat nur 43 km Tunnel.  

    Tunnel sind im Brandfall nicht sicher!  
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BRENNENDER TGV  

Pont-de-Veyle/ F   17.9.2009  

3 



Brennender Zug im Tunnel - Todesgefahr 
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Brandversuch 



Mantelvortrag Aktionsbündnis gegen S21 5 

Nach dem Brand im  
EUROTUNNEL 1996 



Kaprun Nov. 2000  -  155 Tote! 
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Zugbrand im Tiefbahnhof  

Daegu/Korea 2003 
 197 Tote + 147 Verletze  
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Räumung aus Zug im Tunnel 



21. November 2001  HBF Offenbach 

9 

Wie  wäre das im Tunnel? 

Löschdauer  6 ½ Std. 



Berlin-Ostbahnhof 26.7.2011 

10 
Zugverkehr war stundenlang unterbrochen. Wegen starker Rauchentwicklung 
mußte der Bahnhof vollständig geräumt  und  gesperrt werden. 
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Bei TÜBINGEN  18.8.2014 
Wie  wäre das im S-21-Tunnel? 
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Endfassung 26.8.2014 



aus dem PRÜFBERICHT von Dr. PORZ v. 26.8.2014 
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Feuerwehr und RP 

waren nicht beteiligt! 



aus dem PRÜFBERICHT von Dr. PORZ 
• Durch den Konzeptersteller wird darauf verwiesen, dass es sich bei der zu 

beurteilenden Bahnhofshalle nicht um ein Gebäude handeln würde. Mit Bezug auf 
diese Annahme wird begründet, dass die Bauordnung Baden-Württemberg bzw. die 
Musterbauordnung nicht anzuwenden sei. 

• Die Einschätzung, dass die Bahnhofshalle kein Gebäude sei, wird nicht geteilt. 

• Es wird diesbezüglich auf § 2 Abs. 2 LBO bzw. § 2 Abs. 2 Musterbauordnung verwiesen: 

• (2) Gebäude sind selbstständig benutzbare, überdeckte bauliche Anlagen, die von 
Menschen betreten werden können und geeignet oder bestimmt sind, dem Schutz von 
Menschen, Tieren oder Sachen zu dienen. 

• Die Bahnhofhalle ist somit ein Gebäude. [Feststellung Dr. Porz v. 31.3.2014] 
 

• Ergebnis der Beratung/ Festlegung: [v. 23.7.2014] 

• Es handelt sich um einen ungeregelten Sonderbau für welchen Bundesrecht (EBO) 
anzuwenden ist.  

• Die LBO wird hinsichtlich ihrer materiellen Anforderungen als Grundlage für den 
Sonderbau herangezogen. 

• Der vorstehende Punkt ist nicht planfeststellungsrelevant. Die Ergänzung im Zuge der 
Ausführungsplanung ist ausreichend.   
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AUSNAHMEN und ABWEICHUNGEN zur LBO 
• Tiefbahnhofhalle ohne Brand-Abschnitts-Unterteilung! 

• Abtrennung „Bahnhofslounge“ von Bahnsteighalle mit VSG-Verglasung [ohne 

Brandschutz-Anforderung] – Versagen im Brandfall möglich; lt. BSK aber 

unwahrscheinlich! 

• Stegkonstruktion nur „feuerhemmend“ – Einsturz bei längerer Branddauer möglich 

• Glasbausteine im Verteilersteg ohne Brandschutz-Anforderung, können bei Hitze 

zerspringen! => lt BSK wird Steg bei Brand gesperrt (!), auch für FW nicht nutzbar!  

• Fluchttreppenhäuser nur „feuerhemmend“ – Versagen der Verglasung bei Hitze; 

[Vollbrand-Ereignis wird ausgeschlossen!]  

• Lichtaugen brandschutztechnisch nicht bemessen! – Versagen im Brandfall möglich; 

wird lt. BSK aber ausgeschlossen, weil Temperatur unter 200 
 

C bleibt! 

• Treppenaufgänge und Verteilerstege werden nicht brandschutzmäßig abgetrennt,      

somit Verrauchung der Flucht- und Rettungswege in kürzester Zeit! 
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TIEFBAHNHOF S-21 MIT BRANDSCHUTZ  
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MOBILITÄTSEINGESCHRÄNKTE PERSONEN 
• Aufzüge bleiben mittels Sonderschaltung solange in Betrieb, bis der Einzugsbereich     

des Aufzuges durch Rauch gefährdet wird. 

• Es ist ungeklärt, wie verhindert werden soll, daß Personen mit Mobilitäts-
einschränkung auf dem Weg zum Aufzug bzw. am Aufzug vom Rauch eingeholt 
werden. 

 

       Ergebnis der Beratung/ Festlegung: 

• Die im BSK erläuterten Maßnahmen für die Selbstrettung mobilitätseingeschränkter 
Personen entstanden in der Schlichtung. 

• Im Zuge der Fortschreibung des BSK sind 

 - die Verpflichtung zur Hilfeleistung (Verweis auf§ 323c StGB) und 

 - die vorgesehenen Staufläche in den Treppenräumen 

      deutlicher herauszuarbeiten. 

• Die Rettung mobilitätseingeschränkter Personen ist prinzipiell möglich.    
Der vorstehende Punkt ist nicht planfeststellungsrelevant. Die Details sind im Zuge 
der Ausführungsplanung zu klären und in der Fortschreibung des BSK zu präzisieren. 

      Soll das der barrierefreie Bahnhof sein? 
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zul. Grenzwert CO =150 ppm! 

HCN, HCL, SO2, Phosgen, Dioxine, 

Furane nicht berücksichtigt! 

3-5 Atemzüge => Tod! 

VERRAUCHUNG 



ESSEN-KETTWIG  23.6.2012 
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HAMBURG 26.10.2014 
verrauchte S-Bahn-Haltestelle „Reeperbahn“ 

Sichtweite ~100 m - im Tunnel brennt Müll 



F 
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EINMISCHEN RAUCHGASE in ZULUFT 
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[aus D. Engels u.a. „Fachplanung Entrauchung“/ Fraunhofer IBR Verlag 2012, S. 15] 



Aus dem PRÜFBERICHT von Dr. PORZ 

• 9.1.6 Zu Anlage 8 - Tunnellüftung 

• Gibt es Wechselwirkungen mit der Tunnellüftung, die einen Brand in 
der Bahnhofshalle beeinflussen (z. B. Tunnelentlüftung und gleichzeitig 
Zuluft über die Tunnelröhre)? 

• Es wird festgestellt, dass ein Brand im nördlichen Teil des 
Hauptbahnhofes oder ein Brand im Gleisvorfeld gleichzeitig die Ost- und 
Weströhre des Feuerbacher und Bad Cannstatter Tunnels verrauchen 
kann.  

• Hier sind weitergehende Untersuchungen erforderlich. Der vorliegende 
Bericht kann daher nur ein Zwischenergebnis darstellen. 

• Auf Seite 13 des Berichtes wird auf das Schließen der Bahntunneltore 
verwiesen. Diese Maßnahme ist genauer zu beschreiben. Wo werden 

die Tore angeordnet? Wie wird das Schließen technisch gelöst?     
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Aus dem PRÜFBERICHT von Dr. PORZ 

     Ergebnis der Beratung/ Festlegung: 

• Über die Tunnelplanung ist die Zuluftzuführung für die 
Entrauchung sicherzustellen. 

• Die DB PSU synchronisiert die Schnittstelle. 

• Die hier aufgeführten Fragestellungen sind nicht im Rahmen 
des hier vorliegenden Brandschutzkonzeptes zu klären, 
sondern richten sich an die Sicherheitskonzepte der Tunnel. 

• Aufgrund des neuen Entrauchungskonzeptes entfällt Anlage 8 
im Brandschutzkonzept für die Bahnhofshalle. 

• Dieser Punkt ist nicht planfeststellungsrelevant. 

    d.h. Zuluft-Zuführung Tiefbahnhof ist noch völlig ungeklärt! 
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Errechnet wird die Länge 

eines Luftstrahlkernes mit 

d0  = 5 m, v0 = 1,5 m/s    

zu  L = 14 m 

Falscher Ansatz, 

falsches Ergebnis! 

Kein Nachweis für 

Rauchfreiheit! 
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Verrauchung der Ausgänge der Fluchttreppen 



     

    

 

 

 

 

 

AUSSTIEG FLUCHTTREPPE 
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2 Fallklappen je ~15 m² / ~1 to  

Treppe endet 80 cm 

unter Gelände! 

„Sicherer Bereich“ 

für Rollstuhlfahrer 

Rauchaustritt 
Rauchaustritt 

Treppe zu steil! 

Kopfhöhe zu knapp 



ESSEN-KETTWIG  23.6.2012 
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Wie  wäre das im S-21-Tunnel? Keine Verrauchung Straßburger Platz? 



     

Ingenieure22  für den Kopfbahnhof 30 

gez. Prof. Dr.-Ing. W. Klingsch 

Düsseldorf, 25.10.2010 

Notfallmanager trifft erst nach 

30 Min. ein; vorher keine 

Fahrdraht-Abschaltung!  

Kein Lösch-Angriff möglich! 


